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Künftig neunstellig  
 

Der bisherige fünfstellige Tätigkeitsschlüssel wird zum 01.12.2011  

durch einen neuen, neunstelligen Tätigkeitsschlüssel ersetzt.  

 

Zum Hintergrund  
 

Insbesondere bedingt durch den Wandel von Beschäftigung und Arbeitsmarkt war es  

erforderlich, den Tätigkeitsschlüssel anzupassen. 
  

·Es gibt neue Berufe, Berufsbezeichnungen haben sich verändert, neue Bildungs-  

und Ausbildungsabschlüsse sind entstanden.  

·In der Rentenversicherung wird nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten  

unterschieden, der alte Tätigkeitsschlüssel bildet die rentenrechtliche Trennung  

jedoch noch ab. 
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1. bis 5. Stelle  

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Nutzen Sie das Onlinetool auf der Seite der Arbeitsagentur. 
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6. Stelle  

 

 

 

 

 

 

 

Schlüsselübersicht:    Schlüsselzahl:  

Ohne Schulabschluss    1 

Haupt-Volksschulabschluss    2 

Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss  3 

Abitur/Fachabitur     4 

Abschluss unbekannt    9 
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7. Stelle  

 

 

 

 

 

 

Schlüsselübersicht:     Schlüsselzahl:  
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Bachelor       4 

Diplom/Magister/Master/Staatsexamen    5 

Promotion      6 

Abschluss unbekannt     9 
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8. Stelle  

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitnehmerüberlassung:    Schlüsselzahl:  

Nein       1 

Ja      2 
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9. Stelle  

 

 

 

 

 

 

Schlüsselübersicht:   Schlüsselzahl:  

    Vollzeit Teilzeit 

Befristung:  unbefristet      1    2 

    befristet       3    4   
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Meldezeiträume vor/nach dem 01.12.2011  
 

·Entgeltmeldungen, die ein Zeitraum-Ende 01.12.2011 und später enthalten,  

sowie Anmeldungen, die einen Zeitraum-Beginn ab 01.12.2011 enthalten,  

sind mit dem neuen Tätigkeitsschlüssel zu übermitteln.  

·Stornierungsmeldungen, die nach dem 01.12.2011 erstellt werden,  

aber ein Zeitraum-Ende (bei Anmeldungen Zeitraum-Beginn) vor dem 01.12.2011  

enthalten, sind mit dem alten Tätigkeitsschlüssel zu erstellen. 

·Verspätete Jahresmeldungen für das Jahr 2010 werden nach dem 01.12.2011  

nicht zurückgewiesen, weil sie den alten Schlüssel enthalten. 
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Beispiel  
 

Die Meier GmbH stellte zum 01. November 2011 Julia Mertens als Bürokauffrau ein. Sie hat nach 

ihrem Realschulabschluss eine Ausbildung als Bürokauffrau erfolgreich abgeschlossen und arbeitet 

in Vollzeit. Es handelt sich um ein auf Dauer angelegtes Arbeitsverhältnis. 

 

Tätigkeitsschlüssel bei der 

   Anmeldung:  78142 

   Jahresmeldung 2011:  714023211 

 

 

Tipp: Übersicht Schlüsselverzeichis  und FAQs der Bundesagentur für Arbeit  
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Meldung bei Mehrfachbeschäftigung  
 

·Im Zusammenhang mit dem Sozialausgleich benötigen die Krankenkassen  

Informationen aus dem Beschäftigungsverhältnis.  

·Ab dem 01.01.2012 haben Arbeitgeber daher eine monatliche Meldung an die  

zuständige Krankenkasse abzugeben (GKV-Monatsmeldung). 

·Weil ein Sozialausgleich 2012 nicht stattfindet, wurde entschieden, auch das damit  

im Zusammenhang stehende Meldeverfahren auszusetzen. Allerdings ist die GKV-

Monatsmeldung davon nicht betroffen. Sie ist ab dem 01.01.2012 abzugeben. 
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Meldung an die Krankenkasse  

 

 Arbeitgeber haben in folgenden Fällen eine monatliche Meldung an die zuständige  

Krankenkasse zu erstatten: 
 

·bei Mehrfachbeschäftigungen  

·zur Feststellung der beitragspflichtigen Entgelte bei Überschreiten der 

Beitragsbemessungsgrenze 

·zur Feststellung der Beitragslasten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei 

Gleitzonenregelung. 

 

Als Abgabegrund ist der ebenfalls neu eingef¿hrte Meldegrund Ă58ñ zu verwenden. 
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Unfallversicherung: Neuer Abgabegrund 91  
 

·In der gesetzlichen Unfallversicherung sind bestimmte einmalig gezahlte Arbeits- 

entgelte ï im Gegensatz zu den übrigen Sozialversicherungszweigen ï beitragspflichtig.  

·¦ber den neuen Abgabegrund Ă91ñ sollen diese Entgelte k¿nftig in den maschinellen 

Entgeltnachweis einfließen. 

 

Neue Personengruppenschlüssel in der DEÜV ab 01.01.2012  

 

·121 ïAuszubildender/Geringverdiener ohne Sozialausgleich 

·122 ï Auszubildender in außerbetrieblichen Einrichtungen ohne Sozialausgleich 

·123 ï FSJ/BFD ohne Sozialausgleich 
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Maschinelles Zahlstellenverfahren ab dem 01.01.2012  

 

·Alle Zahlstellen erstellen eine Bestandsmeldung zum 01.01.2012 (GD 02), auch wenn sich nichts 

geändert hat. 

·Die Krankenkassen melden immer den VB-max an die Zahlstelle zurück. 

·Es ist keine Meldung bei Kassenfusion abzugeben. 

·Ab 01.01.2012 ist die Meldung nur noch mit RVNR anstatt neuer KVNR (ab 01.07.2012 

spätestens darf die neue KVNR nicht mehr verwendet werden) zu erstellen. 
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Ursprüngliches ï bereits ab 01.01.2011 ï geplantes Modell  Ursprüngliches ï bereits ab 01.01.2011 ï geplantes Modell  

wählt zur Übersendung/Abführung von 

entweder  oder  

Arbeitgeber Arbeitgeber 

Meldungen/Beitragsnachweisen Meldungen/Beitragsnachweisen GSV-Beiträgen GSV-Beiträgen 

eine Weiterleitungsstelle eine Weiterleitungsstelle 
zuständige Einzugsstelle, 

z. B. BKK 

zuständige Einzugsstelle, 

z. B. BKK 
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Gründe für die Streichung  
 

·Insbesondere das mit dem so genannten Sozialausgleich verbundene Mitteilungs- 

verfahren zwischen Arbeitgebern und Krankenkassen hätte unter Einbindung der 

Weiterleitungsstellen nicht mehr abgewickelt werden können.  

·Kassenfusionen, ein einheitlicher Beitragssatz sowie das maschinelle Melde-  

und Beitragswesen haben den bürokratischen Aufwand bei den Arbeitgebern  

erheblich gemindert.  

·Der mit der Einführung der Weiterleitungsstellen angestrebte Bürokratieabbau  

hat sich daher quasi von allein eingestellt. 
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·Ursprünglich sollte ELENA, der elektronische Entgeltnachweis, ab 2014 für zunächst  

sechs Bescheinigungen in der Praxis angewendet und ab 2015 schrittweise ausgebaut  

werden. 

·Das Gesetz, mit dem das ELENA-Verfahren beendet wird, wurde am 2.12.2011 im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben treten am Folgetag, 

dem 3.12.2011, die Regelungen in Kraft. 

·Ab Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach seiner Verkündung sind die Arbeitgeber von den 

elektronischen Meldepflichten befreit. 

·Daher werden keine Arbeitnehmerdaten mehr angenommen und alle bisher gespeicherten 

ELENA-Daten seit Anfang 2010 unverzüglich gelöscht. 
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Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben treten am Folgetag, 

dem 3.12.2011, die Regelungen in Kraft. 

·Ab Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach seiner Verkündung sind die Arbeitgeber von den 

elektronischen Meldepflichten befreit. 
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ELENA-Daten seit Anfang 2010 unverzüglich gelöscht. 
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Beitragssatz seit 01.01.2011  
 

·Der allgemeine Beitragssatz beträgt 15,5 %.  

·Es entfallen 7,3 % auf die Arbeitgeber und 8,2 % auf die Arbeitnehmer. 

 

Festschreibung des Beitragssatzes durch das GKV -FinG 
  

·Bis Ende 2010: Festlegung durch Rechtsverordnung. 

·Seit 01.01.2011: Festschreibung im Gesetz.  

·Falls die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht  ausreichen, muss die  

Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erheben, der allein vom Mitglied zu tragen ist.  

·Der Arbeitgeberbeitrag beträgt in diesen Fällen unverändert 7,3 %. 
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Einkommensunabhängig ï ohne Begrenzung  
  

·Der Zusatzbeitrag wird als einkommensunabhängiger Betrag in Euro und Cent  

erhoben und ist vom Mitglied direkt an die Krankenkasse zu zahlen.  

·Von bestimmten Personengruppen wird kein Zusatzbeitrag erhoben. 

  

Verspätungszuschlag  
  

·Wird der Zusatzbeitrag für jeweils sechs Monate nicht gezahlt, erhebt die Kranken- 

kasse zusätzlich einen Verspätungszuschlag; dieser beträgt mindestens 20,00 Euro. 

·Bis zur Zahlung der ausstehenden Zusatzbeiträge und des Verspätungszuschlags  

besteht kein Anspruch auf den Sozialausgleich. 
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·Die Prüfung, ob ein Arbeitnehmer durch den Zusatzbeitrag finanziell überfordert ist  

und ein Sozialausgleich durchzuführen ist, erfolgt auf Basis des durchschnittlichen  

Zusatzbeitrags in der Gesetzlichen Krankenversicherung.  

  

Kein Sozialausgleich in 2011 und 2012  
 

·Durchschnittlicher GKV- 

Zusatzbeitrag 2011: 0,00 Euro, ein Sozialausgleich fand nicht statt. 

·Durchschnittlicher GKV- 

Zusatzbeitrag 2012: 0,00 Euro, ein Sozialausgleich findet nicht statt. 

 

Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung wird der Sozialausgleich dennoch auf den nächsten  

Folien vorgestellt. 
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Folien vorgestellt. 
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Aufgabe des Arbeitgebers  
 

·Durchführung des Sozialausgleichs für die Beschäftigten, die neben dem  

jeweils gezahlten Arbeitsentgelt keine weiteren beitragspflichtigen Einnahmen erzielen. 

  

Anspruchsberechtigte Personen  
 

·Einen Anspruch auf Sozialausgleich haben grundsätzlich alle Arbeitnehmer ï  

unabhängig davon, ob die jeweilige Krankenkasse einen kassenindividuellen  

Zusatzbeitrag erhebt. 

·Keinen  Anspruch auf Sozialausgleich haben Personen, von denen eine gesetzliche 

Krankenkasse keinen Zusatzbeitrag verlangen darf oder deren Zusatzbeitrag von  

Dritten getragen oder gezahlt wird.  

Aufgabe des Arbeitgebers  
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Krankenkasse keinen Zusatzbeitrag verlangen darf oder deren Zusatzbeitrag von  

Dritten getragen oder gezahlt wird.  
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Ermittlung der individuellen Belastungsgrenze  
  

·Vergleich des durchschnittlichen GKV-Zusatzbeitrags mit 2 % der beitragspflichtigen  

Einnahmen des Versicherten. 

·Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag diesen individuell zu ermittelnden  

Betrag, gilt das Mitglied als finanziell überfordert und hat einen Anspruch auf den 

Sozialausgleich.   

·Ob, und falls ja, in welcher Höhe die jeweilige Krankenkasse einen Zusatzbeitrag  

tatsächlich erhebt, spielt für die Höhe des Sozialausgleichs keine Rolle. 
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Beispiel 1  

Durchschnittlicher Zusatzbeitrag (fiktiv): 15,00 Euro 

Tatsächlicher Zusatzbeitrag der Krankenkasse:  0,00 Euro 

Beitragspflichtiges Einkommen:  800,00 Euro 

Davon 2 %: 16,00 Euro 

Sozialausgleich: entfällt 

  

Beispiel 2  

Durchschnittlicher Zusatzbeitrag (fiktiv):  20,00 Euro 

Tatsächlicher Zusatzbeitrag der Krankenkasse:  25,00 Euro 

Beitragspflichtiges Einkommen:  800,00 Euro 

Davon 2 %:  16,00 Euro 

Sozialausgleich:  4,00 Euro 
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Beispiel  

Entgelt Arbeitgeber A: 1.500,00 Euro 

Entgelt Arbeitgeber B: 500,00 Euro 

Durchschnittlicher Zusatzbeitrag (fiktiv):  45,00 Euro 

Belastungsgrenze (2.000,00 Euro x 2 %): 40,00 Euro 

Sozialausgleich (45,00 Euro ./. 40,00 Euro): 5,00 Euro  
   

 Arbeitgeber A führt den Sozialausgleich für das durch ihn gezahlte Entgelt durch,  

da er das höhere Entgelt zahlt. 
   

Belastungsgrenze (1.500,00 Euro x 2 %): 30,00 Euro 

Sozialausgleich (45,00 Euro ./. 30,00 Euro): 15,00 Euro  
   

 Arbeitgeber B  erhält per Datensatz die Mitteilung, zusätzlich 2 Prozentpunkte 

vom Entgelt des Arbeitnehmers einzubehalten und an die Krankenkasse zu zahlen. 
  

Abzugsbetrag (500,00 Euro x 2 %):  10,00 Euro  
   

Sozialausgleich per Saldo (15,00 Euro ./. 10,00 Euro)  5,00 Euro  
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Beschäftigungsunterbrechung  
  

·In der Sozialversicherung gilt die Beschäftigung ohne Arbeitsentgelt einen Monat lang  

als fortbestehend. Der Sozialausgleich ist während dieser Zeit durchzuführen (sofern  

die beschriebenen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind). 

 

Sozialausgleich kann nicht vollständig erfüllt werden  
  

·Der Arbeitgeber reduziert den Beitragsanteil des Beschäftigten auf 0,00 Euro. 

·Die  Erstattung eines ggf. noch ausstehenden Betrages kann der Arbeitnehmer bei  

seiner Krankenkasse beantragen.  

·Über die Möglichkeit dieses Antrags ist der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber zu  

informieren. 

Beschäftigungsunterbrechung  
  

·In der Sozialversicherung gilt die Beschäftigung ohne Arbeitsentgelt einen Monat lang  
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die beschriebenen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind). 
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·Der Arbeitgeber reduziert den Beitragsanteil des Beschäftigten auf 0,00 Euro. 
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seiner Krankenkasse beantragen.  

·Über die Möglichkeit dieses Antrags ist der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber zu  

informieren. 
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Weil ein Sozialausgleich 2012 nicht stattfindet, wird das damit im Zusammenhang  

stehende Meldeverfahren ausgesetzt. Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung  

werden die wichtigsten Punkte dennoch auf den nächsten Folien vorgestellt. 

 

GKV-Monatsmeldung  

 Arbeitgeber haben in folgenden Fällen eine monatliche Meldung an die zuständige  

Krankenkasse zu erstatten: 
 

·bei Mehrfachbeschäftigungen, 

·für unständig Beschäftigte, 

·falls der Beschäftigte weitere beitragspflichtige Einnahmen erzielt. 

 

Als Abgabegrund ist der ebenfalls neu eingef¿hrte Meldegrund Ă58ñ zu verwenden. 

Weil ein Sozialausgleich 2012 nicht stattfindet, wird das damit im Zusammenhang  

stehende Meldeverfahren ausgesetzt. Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung  
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Abgabe der neuen Meldung  
  

·Erstmalig mit der Entgeltabrechnung, die auf den Beginn des Bezugs einer weiteren 

sozialversicherungspflichtigen Einnahme folgt ï spätestens innerhalb von sechs  

Wochen nach dem Beginn des Bezugs bzw. nachdem der Arbeitgeber über den Bezug  

weiterer beitragspflichtiger Einnahmen Kenntnis erlangt hat. 

·Die Entgeltmeldung ist für jeden Monat erneut abzugeben.  

 

Die Meldepflicht endet erst, wenn der Arbeitnehmer keine weiteren beitragspflichtigen  

Einnahmen mehr bezieht. 

Abgabe der neuen Meldung  
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weiterer beitragspflichtiger Einnahmen Kenntnis erlangt hat. 

·Die Entgeltmeldung ist für jeden Monat erneut abzugeben.  

 

Die Meldepflicht endet erst, wenn der Arbeitnehmer keine weiteren beitragspflichtigen  

Einnahmen mehr bezieht. 

Seite 29 13.12.2011 



Die Krankenkasse wertet die GKV-Monatsmeldung aus und informiert die beteiligten  

Arbeitgeber darüber, ob und falls ja, für welchen Zeitraum für den Arbeitnehmer ein  

Sozialausgleich durchzuführen ist. 

 

Datenbaustein ĂDBMSñ 
  

Å 1 = Es ist ein Sozialausgleich durchzuführen 

Å 2 = Es ist kein Sozialausgleich durchzuführen 

Å 3 = Es ist ein um 2 Prozentpunkte erhöhter Beitragsanteil 

      zur Krankenversicherung einzubehalten. 

 

Das Prüfergebnis ist solange zu berücksichtigen, bis das Beschäftigungsverhältnis  

endet oder die Krankenkasse eine neue Meldung übermittelt. 

Die Krankenkasse wertet die GKV-Monatsmeldung aus und informiert die beteiligten  

Arbeitgeber darüber, ob und falls ja, für welchen Zeitraum für den Arbeitnehmer ein  

Sozialausgleich durchzuführen ist. 

 

Datenbaustein ĂDBMSñ 
  

Å 1 = Es ist ein Sozialausgleich durchzuführen 

Å 2 = Es ist kein Sozialausgleich durchzuführen 

Å 3 = Es ist ein um 2 Prozentpunkte erhöhter Beitragsanteil 

      zur Krankenversicherung einzubehalten. 

 

Das Prüfergebnis ist solange zu berücksichtigen, bis das Beschäftigungsverhältnis  

endet oder die Krankenkasse eine neue Meldung übermittelt. 
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3. 4. SGB IV-Änderungsgesetz  
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5. Beiträge 

6. Steuern 
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Bisher  
 

·Komplizierte sozialversicherungsrechtliche Beurteilung. 

 

Künftig  
 

·Teilnehmer an dualen Studiengängen sollen einheitlich in allen Versicherungszweigen 

versicherungspflichtig werden ï und dabei den zur Berufsausbildung Beschäftigten  

gleichgestellt sein. 

·Die geplante Neuregelung soll für alle Formen von dualen Studiengängen während  

der gesamten Dauer des Studienganges gelten (also sowohl während der Praxis-  

als auch der Studienphasen). 

  

Bisher  
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Nachdem die Finanzverwaltung schon seit geraumer Zeit elektronisch prüft,  

sollen jetzt auch die Träger der Deutschen Rentenversicherung (DRV) nachziehen. 

 

Ziel des Gesetzgebers  
 

·Entlastung von Kleinst- und Kleinunternehmen.  

·Entlastung der  Prüfdienste der Rentenversicherungsträger. 

 

Allerdings wird die EDV-gestützte Prüfung nur schrittweise entlasten, da 

·sie für die Unternehmen optional ist und 

·viele Betriebe ihre Unterlagen noch in Papierform aufbewahren. 

Nachdem die Finanzverwaltung schon seit geraumer Zeit elektronisch prüft,  

sollen jetzt auch die Träger der Deutschen Rentenversicherung (DRV) nachziehen. 

 

Ziel des Gesetzgebers  
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·Entlastung der  Prüfdienste der Rentenversicherungsträger. 

 

Allerdings wird die EDV-gestützte Prüfung nur schrittweise entlasten, da 

·sie für die Unternehmen optional ist und 

·viele Betriebe ihre Unterlagen noch in Papierform aufbewahren. 
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·Die Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) ersetzt nicht die Prüfung vor Ort. Sofern der 

Arbeitgeber an der euBP teilnimmt und diese mit den gelieferten Daten abgeschlossen werden 

kann, entfällt allerdings eine weitere Einsichtnahme der Unterlagen vor Ort.  

·Das Verfahren sieht ausschließlich die Annahme der prüfrelevanten Arbeitgeberdaten im Rahmen 

eines Online-Verfahrens vor. Der Absender erhält eine elektronische Annahmebestätigung. 

·Die Daten sind vor dem Zugriff Dritter sicher. 

·Nach Bestandskraft des Bescheides werden die Daten automatisch gelöscht. 

 

·Die Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) ersetzt nicht die Prüfung vor Ort. Sofern der 

Arbeitgeber an der euBP teilnimmt und diese mit den gelieferten Daten abgeschlossen werden 

kann, entfällt allerdings eine weitere Einsichtnahme der Unterlagen vor Ort.  

·Das Verfahren sieht ausschließlich die Annahme der prüfrelevanten Arbeitgeberdaten im Rahmen 

eines Online-Verfahrens vor. Der Absender erhält eine elektronische Annahmebestätigung. 

·Die Daten sind vor dem Zugriff Dritter sicher. 

·Nach Bestandskraft des Bescheides werden die Daten automatisch gelöscht. 
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Einführung zum 01.07.2011  
 

·Bundesfreiwilligendienst soll den zum 30.06.2011 ausgelaufenen Zivildienst ï  

zumindest teilweise ï ersetzen und den Jugendfreiwilligendienst ergänzen. 

 

Zielgruppe sind z. B. Menschen, die  
 

·nach Schule oder Studium praktisch tätig sein wollen, 

·die Zeit bis zum Studien- oder Ausbildungsbeginn überbrücken, 

·neue Arbeitsgebiete kennen lernen oder 

·sich nach dem Berufsleben für das Gemeinwohl engagieren möchten. 

Einführung zum 01.07.2011  
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·neue Arbeitsgebiete kennen lernen oder 

·sich nach dem Berufsleben für das Gemeinwohl engagieren möchten. 
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Rahmenbedingungen  
 

·Dauer: Zwölf zusammenhängende Monate ï dabei mindestens sechs und  

höchstens 18 Monate (Verlängerung auf bis zu 24 Monate möglich). 

·Teilnahmeberechtigt: Männer und Frauen ï unabhängig von Schulabschluss  

(Schulpflicht muss erfüllt sein) und Alter. 

 

Urlaubsanspruch  
 

·Mindestens 24 Tage pro Kalenderjahr; dauert der BFD weniger bzw. länger  

als zwölf Monate, wird er pro Monat um 1/12 des Jahresurlaubs verkürzt  

bzw. verlängert. 
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Sozialversicherung  
 

·Es gelten die Bestimmungen des Jugendfreiwilligendienstegesetzes. 

·Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung. 

·Regelungen zur Geringfügigkeit und zur Gleitzone finden keine Anwendung. 

  

Beitragsberechnung  
 

·Teilnehmer erhalten neben einem Taschengeld grundsätzlich Unterkunft  

und Verpflegung (Sachbezug) bzw. dessen Abgeltung, Arbeitskleidung  

und gegebenenfalls Fahrtkostenerstattung.  

·Beitragspflichtiges Entgelt: 

ï Taschengeld (höchstens 6 % der monatlichen RV-BBG) 

ï Unterkunft und Verpflegung (Wert bestimmt sich nach SvEV) 
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Meldungen: Neuer Personengruppenschlüssel  
 

·Bis 31.12.2011:  Ă101ñ 

·Ab 01.01.2012:  Ă123ñ (kein Zusatzbeitrag) 

  

Umlagen  
 

·Der BFD ist weder Arbeits- noch Ausbildungsverhältnis. Bei der Ermittlung  

der Umlagepflicht bleiben BFD-Teilnehmer daher unberücksichtigt. 

·Betriebe, die der Umlagepflicht nach dem AAG unterliegen, haben für  

Teilnehmer am BFD keine Umlagebeiträge zu zahlen.  

·Für die Abführung der Insolvenzgeldumlage gelten keine Besonderheiten. 
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Familienpflegezeit ab 01.01.2012  
 

·In Deutschland beziehen rund 2,25 Millionen Menschen Leistungen  

der Pflegeversicherung.  

·Mehr als 1,6 Millionen Menschen werden zu Hause versorgt ï durch Angehörige  

und ambulante Dienste.  

·Die meisten Berufstätigen möchten ihre Angehörigen so weit wie möglich selbst betreuen.  

·Bereits Ende 2010 sollte ein Modell zur Familienpflegezeit umgesetzt werden; ohne Ergebnis.  

·Die geplanten Neuregelungen werden nun zum 01.01.2012 in Kraft treten. 
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Die Änderungen  
 

·Arbeitnehmer können zur Pflege von Angehörigen ihre Arbeitszeit für maximal  

zwei Jahre auf bis zu 15 Stunden reduzieren ï ein Rechtsanspruch hierauf besteht  

jedoch nicht. 

·Das reduzierte Entgelt wird durch den Arbeitgeber aufgestockt; dieser kann hierfür  

ein zinsloses Darlehen in Anspruch nehmen. 

·Nach Ablauf der zwei Jahre arbeiten die Beschäftigten wieder in Vollzeit, beziehen  

jedoch weiterhin nur ihr reduziertes Gehalt ï so lange, bis das Zeitkonto wieder  

ausgeglichen ist.  

·Das Risiko einer Berufs- oder Erwerbsminderung wird durch eine spezielle  

Versicherung der betroffenen Arbeitnehmer minimiert. 

·Eine generelle Freistellung für 6 Monate bleibt von dem neuen Gesetz unberührt. 
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Seite 41 13.12.2011 



1. Meldungen 

2. Sozialausgleich 

3. 4. SGB IV-Änderungsgesetz 

4. Beschäftigung 

5. Beiträge  

6. Steuern 

1. Meldungen 

2. Sozialausgleich 

3. 4. SGB IV-Änderungsgesetz 

4. Beschäftigung 

5. Beiträge  

6. Steuern 

Seite 42 13.12.2011 



Entgeltgrenzen (in EUR)  Geltungsbereich  jährlich  monatlich  

BBG RV/ALV 

West 67.200,00 5.600,00 

Ost 57.600,00 4.800,00 

BBG KV/PV West/Ost 45.900,00 3.825,00 

Jahresarbeitsentgeltgrenze (allg.) West/Ost 50.850,00  

Jahresarbeitsentgeltgrenze (bes.) West/Ost 45.900,00  

Geringverdienergrenze West/Ost  325,00 

Geringfügigkeitsgrenze West/Ost  400,00 

Bezugsgröße in der SV 

West 31.500,00 2.625,00 

Ost ï KV/PV 31.500,00 2.625,00 

Ost ï RV/ALV 26.880,00 2.240,00 
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Verpflegung  

Vollständig 219,00 Euro 

Frühstück 47,00 Euro 

Mittagessen 86,00 Euro 

Abendessen 86,00 Euro 
 
 
 

Unterkunft  

Unterkunft / Miete 212,00 Euro 

Gemieteter Wohnraum / je m2 3,70 Euro 

Gemieteter Wohnraum einfache Wohnung / je m2 3,00 Euro 
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Keine Veränderung zum Jahreswechsel  
 

·Allgemeiner Beitragssatz: 15,5 % 

·Ermäßigter Beitragssatz: 14,9 % 

·Erhöhter Beitragssatz: bereits zum 1.1.2009 entfallen 

 

Der ehemalige Zusatzbeitrag (0,9 %) ist in den o. g. Beitragssätzen enthalten, 

muss allerdings weiterhin vom Versicherten allein getragen werden. 

 

Der Arbeitgeberanteil beträgt daher die Hälfte der um 0,9 % verminderten Beitragssätze. 
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·Arbeitslosenversicherung:   3,0 %
 

 

·Insolvenzgeldumlage:   0,04 % 

 

·Rentenversicherung:   19,6 %  

 

·Pflegeversicherung:    1,95 % *  

 
 

* Zzgl. Zuschlag für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr in Höhe von 0,25 % (vom Versicherten allein zu tragen). 
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·Pflegeversicherung:    1,95 % *  

 
 

* Zzgl. Zuschlag für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr in Höhe von 0,25 % (vom Versicherten allein zu tragen). 
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·U1 - ermäßigter Umlagesatz  1,5 % Erstattung  40 %* 

 

·U1 - allgemeiner Umlagesatz  2,1 % Erstattung  60 %* 

 

·U1 - erhöhter Umlagesatz  3,5 % Erstattung  80 %* 

 

·U2 - Mutterschaft Umlagesatz  0,36 % Erstattung  100 %* 

 

·U2 - Beschäftigungsverbot Umlagesatz  0,36 % Erstattung  120 %* 

 

 

U 1 für Minijobs wird von 0,6 % auf 0,7 % erhöht. 

 

*  Die Arbeitgeberbeitragsanteile sind mit diesem Erstattungssatz bereits abgegolten. 
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Bei Arbeitsentgelten innerhalb der Gleitzone (400,01 Euro bis 800,00 Euro) sind die für die 

Beitragsberechnung relevanten Einnahmen des Arbeitnehmers nach folgender Formel zu ermitteln: 

 

F x 400 + (2 ï F) x (AE ï 400) 

 

F =  Faktor der sich ergibt, wenn die Pauschalabgabe von 30 % bei geringfügiger 

   Beschäftigung durch den durchschnittlichen GSV-Beitrag des Kalenderjahres,  

  in dem der Anspruch auf das Arbeitsentgelt entstanden ist, dividiert wird. 

 

AE =  monatliches Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers aus der Beschäftigung 

 

Für die Zeit ab 1.1.2012 beträgt der Faktor F = 0,7491. 
 

Hieraus ergibt sich die vereinfachte Formel: 1,2509 x AE ï 200,72 Euro  

 

Tipp: Nutzen Sie unseren Gleitzonenrechner . 
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F =  Faktor der sich ergibt, wenn die Pauschalabgabe von 30 % bei geringfügiger 

   Beschäftigung durch den durchschnittlichen GSV-Beitrag des Kalenderjahres,  

  in dem der Anspruch auf das Arbeitsentgelt entstanden ist, dividiert wird. 

 

AE =  monatliches Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers aus der Beschäftigung 

 

Für die Zeit ab 1.1.2012 beträgt der Faktor F = 0,7491. 
 

Hieraus ergibt sich die vereinfachte Formel: 1,2509 x AE ï 200,72 Euro  

 

Tipp: Nutzen Sie unseren Gleitzonenrechner . 
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Arbeitnehmer -Pauschbetrag  
 

·Anhebung des seit 2004 geltenden Pauschbetrages von 920,00 Euro  

auf 1.000,00 Euro ï und zwar bereits für 2011. 

·Quittungen müssen im Regelfall weiter gesammelt werden. Auch die  

steuerliche Entlastung ist nur marginal. 

  

Kinderbetreuungskosten  
 

·Ab 2012 wird die Absetzbarkeit deutlich vereinfacht. So spielen  

z.B. persönliche Anspruchsvoraussetzungen keine Rolle mehr. 

·Die Betreuungskosten sind künftig als Sonderausgaben und nicht  

mehr wie Werbungskosten abziehbar, mindern also die Einkünfte nicht. 

·Eine entsprechende gesetzliche Neuregelung verhindert,  

dass diese Regelung z.B. zu höheren Kindergartenbeiträgen führt. 
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·Vorgesehen war, dass die Finanzverwaltung den Arbeitgebern die Lohnsteuerabzugsmerkmale 

elektronisch ab 2011 zum Abruf zur Verfügung stellen. 

·Anstatt der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale wird entweder die Lohnsteuerkarte 2010 

nicht nur für 2011 weiter gelten, sondern auch bis zum Startschuss von ELStAM.  

·Alternativ könnten die Abzugsmerkmale dem Arbeitnehmer per Post in Papierform zugestellt 

werden und dieser muss diese dann seinem Arbeitgeber spätestens zur Januar-

Gehaltsabrechnung vorlegen. 
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·Keine Steuer IDNr. vorhanden ->eTin weiter 

    zulässig 

·Gemeindeschlüssel (AGS) ist ab 2012  

   nicht mehr anzugeben 

·Zu bescheinigen sind die abgerufenen  

    elektronischen Lohnsteuermerkmale (ELStaM)  
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